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Vorwort zur zweiten Auflage 

Das Buch präsentiert die Ergebnisse einer empirisch-soziologischen Befra-
gung jungverheirateter Paare zu ihrer standesamtlichen und kirchlichen 
Trauung. Im Vorwort zur ersten Auflage betonte ich, dass es Ziel dieser Ver-
öffentlichung sei, nicht nur „etwas Licht“ in dieses bisher empirisch völlig 
vernachlässigte Forschungsthema zu bringen, sondern auch den innerkirch-
lichen Dialog anzuregen sowie den Dialog zwischen Kirchenmitgliedern 
und jenen, die sich von der Kirche abgewendet haben. Da keine neuen em-
pirisch-soziologischen Untersuchungen über die standesamtliche und die 
kirchliche Trauung seit Erscheinen dieses Buches durchgeführt worden sind1 
und unsere Daten sich weiterhin eignen, eine öffentliche und innerkirchli-
che Diskussion über Bedeutung und Form dieser Statuspassage anzuregen, 
stimmte ich einer zweiten Auflage zu. 

Hinzu kommt, dass der Inhalt des Buches sich nicht auf die Darstellung 
der Untersuchungsergebnisse und der daraus zu schließenden Folgerungen 
beschränkt, sondern auch die historischen Veränderungen von Eheschlie-
ßungen und Trauungszeremonien unter soziologischem Aspekt nachzeich-
net. Auch hierüber konnte ich – trotz intensiver Nachforschung – keine ak-
tuellen Veröffentlichungen finden, abgesehen von theologischen Analysen 
bzw. praktisch-theologischen Erörterungen oder volkskundlichen Abhand-
lungen. 

Historisch-soziologische Analysen sind aber insofern wichtig, als nur 
hierdurch die Einsicht in die spezielle gesellschaftliche Bedingtheit der Be-
deutung und Form der Eheschließung sowie der standesamtlichen und 
kirchlichen Trauung vermittelt werden kann. Durch das Eingebundensein in 
die gegenwärtige Gesellschaft sind wir häufig nicht in der Lage, die eigene 
„Standortgebundenheit“ – auch im Hinblick auf diese Statuspassage – zu 
erkennen. Diesem Zweck soll die vorliegende Veröffentlichung ebenfalls 
dienen. 

Viele Daten und Folgerungen in diesem Buch scheinen zudem weiterhin 
aktuell zu sein. So ergab beispielsweise unsere Datenanalyse, dass man nicht 
mehr von der Selbstverständlichkeit ausgehen kann, dass eine kirchliche 
Trauung primär immer auf einem religiösen Bedürfnis (wie immer man die-
ses definieren mag) basiert. Die Entscheidung für eine kirchliche Trauung 

                                                                                          
1  Über die kirchliche Trauung liegt lediglich eine Dissertation vor, angefertigt am 

Lehrstuhl für praktische Theologie der Universität Göttingen, basierend auf acht ex-
plorativen Interviews (K. Merzyn: Die Rezeption der kirchlichen Trauung. Eine em-
pirisch-theologische Untersuchung, Leipzig 2012). 
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beruht auch auf dem Bedürfnis nach Erhalt und Weitergabe von Traditio-
nen, nach Konformismus im privaten Bereich oder nach Demonstration 
und Selbstdarstellung. Entsprechend dem Modernisierungsprozess mit sei-
ner Ausprägung von Pluralität in allen Lebensbereichen sind also ebenso 
die Entscheidungsgründe für eine kirchliche Trauung vielfältiger geworden. 
Dennoch gilt: Wenn auch kein religiöses Bedürfnis für die Entscheidung 
zur kirchlichen Trauung ausschlaggebend bzw. verursachend war, so zeigten 
unsere Daten, dass bei den Befragten dennoch überwiegend eine „allgemei-
ne Religiosität“ festgestellt werden konnte. Wir formulierten aufgrund die-
ses Ergebnisses eine Folgerung, die zwischenzeitlich noch aktueller gewor-
den ist: Wenn die Kirche – gerade auch im Zuge ihrer gegenwärtigen not-
wendigen Sparmaßnahmen – die Gemeindearbeit weiter „verschlankte“, 
läuft sie Gefahr, dass die Konkurrenz mit anderen Religionsgemeinschaften 
größer wird, weil diese es verstehen, das religiöse Grundbedürfnis der Men-
schen aktiv aufzunehmen. Die evangelische Kirche sollte sich stärker um ih-
re Mitglieder „kümmern“, auch gerade um die Kirchenfernen, d. h. sie soll-
te stärker von sich aus auf ihre Gemeindemitglieder zugehen, damit diese 
die Kirche überhaupt noch wahrnehmen (und nicht nur auf ihrem Steuer-
bescheid, wie in Interviews angemerkt wurde). In diesem Sinne fungiert das 
Traugespräch, das besonders positive Bewertungen erhielt (was dann aber 
ohne Anschluss blieb), und deshalb wurde auch die Person des Pfarrers als 
wichtigste kirchliche „Bindungsperson“ herausgehoben.  

Oldenburg: im Juni 2018 R. Nave-Herz 
 

 



1. Z ur Einführung 

L1. Die kirchliche und die standesamtliche Trauung -
ein kurzer historischer Rückblick 

Mit "Hochzeit" bezeichnete man ursprünglich jedes "hohe Fest". Seit dem 
späten Mittelalter bezieht sich das Wort nur noch allein auf das "Fest der 
Eheschließung". Die Hochzeit kann mehrere Teile umfassen: den formalen 
Akt im Standesamt, die kirchliche Trauung und die Hochzeitsfeier. Vorge
schaltet wird auch heute noch zumeist der "Polterabend"; ein alter Brauch, 
mit dem man ursprünglich durch Lärm, vor allem durch das Zerschlagen 
von Geschirr, das Unglück vom Hause des jungen Paares fernhalten wollte 
(Wehr 1991:176; Kluge/Götze 1953:574). 

Die Begriffe "Hochzeit" und "Eheschließung" erscheinen uns heutzutage 
fast deckungsgleich, weil wir nur eine Eheform kennen und keine "minde
ren Rechts", deren Beginn früher selten mit einer Hochzeit markiert wur
de. Gehen wir nämlich in die Geschichte unseres Kulturbereiches weit zu
rück, so gab es im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit in den Ar
mutsschichten informelle Ehen: die Partner wohnten ohne alle Formali
täten zusammen, weil sie entweder Heiratsverboten unterlagen (vgl. 
Mackenroth 1953:427; Schäuble 1984) und/oder zu arm waren, eine for
male Eheschließung zu wählen (vgl. Trost 1989:363ff.; König 1985:30; 
Trost 1995:346). Die Partner galten durch "die schlichte Tatsache des Zu
sammenlebens (usus)" als verheiratet (v. Münch 1988:4). Im übrigen sind 
diese informellen ehelichen Beziehungen nicht mit unseren nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften gleichzusetzen, weil die gegenwärtigen entweder die 
Ehe mit diesem Partner - eventuell bisher noch - nicht in Erwägung zie
hen oder ablehnen (vgl. Kap. III.1), während damals die Eheschließung nur 
aus ökonomischen und/oder rechtlichen Gründen nicht in Frage kam. 

Ebenso gab es im Mittelalter (und schon früher) die sog. "Friedel-Ehe", 
die nicht auf einem Vertrag zwischen zwei Sippen beruhte. Die Frau ver
blieb in ihrer eigenen Sippe, und die Kinder aus einer derartigen Verbin
dung waren väterlicherseits nicht erbberechtigt. Diese Eheform war zu
meist eine Folge von Standesunterschieden zwischen den Partnern. Sie soll 
sich vereinzelt als "morganatische Ehe" oder als "Ehe zur linken Hand" -
wie sie später genannt wurde - vornehmlich im Adel bis ins frühe 19. J ahr
hundert erhalten haben; sie galt juristisch ebenso als "Ehe niedrigeren 
Rechts" (v. Münch 1988:6). 

Dagegen ging mit einer formalen Eheschließung - wie heute - eine Neu
regelung von Vermögensverhältnissen und Erbschaftslinien zwischen zwei 
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Familien sowie noch weitere rechtliche Veränderungen (z.B. Namensge
bung, Wechsel der Haushaltsgemeinschaft) einher. 

Wenn der Beginn einer formalen Ehe zu allen Zeiten rituell und öffent
lich (d.h. vor Zeugen), also durch die "Institution Hochzeit", vollzogen 
wurde, so haben sich aber die Formen und der Ritualisierungsgrad der for
malen Eheschließungen - historisch gesehen - mehrmals verändert. Ferner 
hat es immer wieder im Laufe der Geschichte vor allem darüber Konflikte 
gegeben, wer legitimiert sei, den Eheschließungsakt, also die Trauung, zu 
vollziehen; und die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen haben ver
sucht, dieses Recht anderen abzusprechen, zu bestreiten und für sich allein 
zu beanspruchen. 

Gehen wir nochmals weit in die Geschichte unseres Kulturbereiches zu
rück, so gab es - jedenfalls dort, wo Besitz und Vermögen zu vererben war 
und deshalb die formale Ehe angestrebt wurde - einen genauen rituell fest
gelegten Phasenablaufprozeß bis zur Eheschließung, in dem der Verlobung 
und der Hochzeit eine besondere Bedeutung zukam. 

Die Verlobung stellte den Abschluß eines Partnerwahl- und -findungs
prozesses zwischen zwei Familien dar. Sie war die Feier des Vertragsab
schlusses zwischen den bei den Herkunftsfamilien vor Zeugen über die Re
gelung von Besitz- und Erbschaftsverhältnissen, die Festlegung der Mitgift 
u.a.m. bei Eheschließung der Tochter und des Sohnes. Die Zustimmung 
(Konsens) der Ehepartner war Voraussetzung. Die festliche Ausschmük
kung und Durchführung war von regionalem Brauchtum bestimmt und 
von der sozialen Schicht der Brautleute abhängig. Die erste Erwähnung des 
Verlobungsrings wird in Deutschland erstmals im Versroman "Ruodlieb" 
aus dem 11. Jahrhundert bezeugt; hier noch als einseitige Gabe des Bräuti
gams an die Braut. Aus dem Sachsenspiegel (14. Jhdt.) geht der damals übli
che beiderseitige Ringtausch hervor; und hier symbolisierten bereits die 
gleichen Ringe von Mann und Frau die rechtmäßige Eheschließung. Der 
Ringtausch soll, wie andere Hochzeitssymbole (z.B. Kranz und Schleier), 
von den Römern übernommen worden sein (Schmidt-Wiegand 1985:270; 
Schott 1992:43). 

Nach alter Rechtsauffassung war das Verloben der eigentliche Akt der 
Eheschließung. Starb der Verlobte, galt die Braut als verwitwet und glei
ches galt für den Mann (Kubach-Reutter 1985:294). Die Verlobung konnte 
überhaupt nur aus zwingenden Gründen aufgehoben werden. 

Mit der Hochzeit - dem zweiten Statusübergang - sollten dann der Akt 
der Ehevollziehung, die Führung des gemeinsamen Haushalts und die se
xuelle Beziehung folgen. 

Der gesamte Phasenablaufprozeß, "die Eheanbahnung, also das Finden 
einer geeigneten Braut, als auch Werbung und Eheschluß, wurden nicht als 
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Privatsache der Eheleute angesehen, sondern als Angelegenheiten des ge
samten Familienverbandes" (v. Münch 1988:6; ebenso Schröter 1985: 
146ff.). 

Das zeremonielle Ereignis der Hochzeit war, was die Größe und Art der 
Ausgestaltung der Feier anbetraf, ebenso wie die Verlobung, vom Besitz
stand der Familien abhängig und diente gleichzeitig der Bestätigung des 
familialen Ranges. 

Seit 1400 sind zahlreiche obrigkeitliche Hochzeitsordnungen erhalten, 
die übermäßigen Aufwand, Zahl der Gäste und Spielleute und Schenkun
gen bei den Hochzeitsrnählern in Stadt und Land zu beschränken suchten. 
Viele volkskundliche Analysen haben das zahlreiche Brauchtum, das mit 
der Hochzeit verbunden war und z. T. heute noch praktiziert wird, 
beschrieben, das nicht nur regional unterschiedlich, sondern nach der 
sozialen Schicht differenziert war (vgl. hierzu Völger/Welck 1985). 

Um es noch einmal zu betonen: Die Heirat war bis zum Beginn der 
Neuzeit also ein Vertrag zwischen zwei Familien und damit ein privater, 
weltlicher Akt, "in den die Kirche sich nicht einzumischen hatte" (Vincent 
1987:246). 

Erst langsam setzte sich die kirchliche Trauung durch. Zunächst führte 
die katholische Kirche einen Zusammensprechungsakt vor dem Kirchen
portal ein, an den sich anschließend lediglich die Verkündigung in der Kir
che und eine Brautmesse anschlossen (Schulz 1985:150ff.; Schott 1992:40). 
Sie enthielt ein Benediktionsgebet für die Eheleute und galt als "confirma
tio" des bestehenden Ehebundes (Rössler 1994:255). 

Seit dem 12. Jahrhundert, vor allem durch Hugo von St. Victor, wird 
"die durch Konsens geschlossene gültige Ehe (matrimonium ratum) zweier 
Getaufter zum Sakrament, das die Eheleute sich wechselseitig spenden. Zur 
Gültigkeit gehört, daß die Form der Eheschließung (Konsens unter 'Assi
stenz' des Priesters) eingehalten" wird (Rössler 1994: 256). Dieser Sachver
halt, nämlich daß die Trauung katholischerseits ein Sakrament ist, stellt bis 
heute die Differenz zum evangelischen Eheverständnis dar. 

Schröter hat die Entwicklung des Eheschließungsprozesses vom 13. bis 
zum 16. Jahrhundert als einen Institutionalisierungsprozeß beschrieben, 
der sich mit dem Machtzuwachs der Kirche, schließlich des Staates gegen
über der Familie und Nachbarschaft und durch eine zunehmende öffent
lich-rechtliche Formalisierung kennzeichnen läßt (Schröter 1985). 

Noch zu Luthers Zeit war die Regelung der Eheschließung relativoffen. 
Er selbst hat später das sakramentale Verständnis der Ehe abgelehnt. In 
seinem "Traubüchlein" von 1529 gibt er lediglich Empfehlungen für die 
Form kirchlicher Eheschließung und respektiert die Unterschiedlichkeit 
gewachsener Hochzeitsrituale. In diesem "Traubüchlein für die einfältigen 
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Pfarr herrn" bezeichnet er die Hochzeit und den Ehestand als "ein welltlich 
geschefft" und er fährt fort: (Es) "gebührt uns geistlichen und kirchendie
nern nichts darynn zu ordenen odder regiern, sondern lassen einer iglichen 
stad und land hierynn yhren brauch und gewohnheit, wie sie gehen" (zit. 
bei Schulz 1985:150). Keil fügt hinzu: "Zugleich betont Luther in dieser 
Schrift und an vielen anderen Stellen, daß der Ehestand dem klösterlichen 
Stand weit überlegen ist" (Keil 1997:24); und er zitiert weiterhin aus diesem 
Traubüchlein Luthers: "Denn obschon es ein weltlicher Stand ist, so hat er 
dennoch Gottes Wort für sich und ist nicht von Menschen erdichtet oder 
gestiftet, wie der Mönche und Nonnen Stand." (Luther 1529:165ff.). 

Was die Trauungszeremonie anbetrifft, empfiehlt Luther in dieser 
Schrift lediglich die - bereits beschriebene - damals übliche zweiteilige 
Form der Trauungszeremonie: der erste Akt findet vor dem Kirchenportal 
- also nicht in der Kirche - statt. Hier werden die Hände der Brautleute 
ineinander gelegt und hier erfolgt die Zusammensprechung. Mann und 
Frau würden danach bereits als Eheleute die Kirche betreten, in der der 
zweite Akt, die Segnung des Ehepaares, sich anschließt. In Luthers "Trau
büchlein" wird die Traupredigt im übrigen nicht als Bestandteil des Trau
zeremoniells aufgeführt, obwohl Luther selbst derartige Predigten verfaßt 
hat; und der heute gerade eine besondere Bedeutung in der evangelischen 
Kirche beigemessen wird. 

Während der Gegenreformation wurde auf dem Konzil von Trient der 
Sakramentscharakter der Ehe nochmals dogmatisch betont und die kirch
liche Einsegnung generell vorgeschrieben. Auch die reformatorischen 
Kirchen vertraten im Gegensatz zu Luthers ursprünglichem Standpunkt, 
die Notwendigkeit der kirchlichen Trauung, wenn auch z.B. die Quäker 
und vor allem die radikalen Puritaner, da diese als Anhänger der Gnaden
wahllehre "Todfeinde aller Superstition, d.h. allen Vertrauens auf den 
Wert symbolischer Akte waren", forderten, daß die Ehe durch eine ein
fache übereinstimmende Erklärung der beiden Gatten vor versammelter 
Gemeinde vollzogen werden sollte (Weber 1971:295/296). Tyrell schreibt 
zusammenfassend: "Während im Gefolge der Reformation auf der katholi
schen Seite das Konzil von Trient im Jahre 1563 für das kirchliche Ehe
recht die abschließende Form findet, dabei insbesondere die Probleme des 
Eheanfangs ('matrimonia clandestina' u.ä.) klärt und für die katholischen 
Länder in der Tendenz homogene Bedingungen schafft, kommt es in den 
protestantischen Ländern durchweg zur Ausbildung eines jeweils eigenen 
kirchlichen Eherechts. Dieses wird von den Obrigkeiten gewährleistet" 
(Tyrell1995:97). 

Dennoch wird in den nacheinander entstehenden Kirchenordnungen die 
kirchliche Trauung schließlich überall zur Norm. Für beide Kirchen er-
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folgte die Festschreibung eines Trauritus im 16. Jahrhundert, und das 
Trauritual wurde seitdem völlig in die Kirche verlegt. 

Durchzusetzen begann sich ferner erst langsam die moralische Abwer
tung des Konkubinats. Wenn auch bereits eine Reichspolizeiordnung von 
1530 es unter Strafe stellte, gab es sogar noch im 18. Jahrhundert an vielen 
Höfen Mätressen, die in der höfischen Rangordnung einen hohen Platz 
innehatten (v. Münch 1988:8). 

Katholischerseits wurde seit dem Konzil von Trient (1563) nur die Ehe 
noch für gültig anerkannt, die von einem Priester und vor mindestens zwei 
Zeugen geschlossen wurde. Die Bezeugung und das etwas später eingeführ
te "Aufgebot" sollte einerseits klarstellen, ob bereits ein Verlöbnis mit ei
nem anderen Partner vorlag, und zum anderen sollte es sicherstellen, daß 
das Monogamiegebot eingehalten wurde; denn damals ließ sich bei Zugezo
genen nicht nachprüfen, ob sie bereits verheiratet waren (Weber-Keller
mann 1977:34ff.; Eisenbach 1985:144). Die katholische Kirche bezeichnete 
damals die nur weltlich geschlossenen Ehen als "heimliche" und bedrohte 
sie mit Strafe (vgl. hierzu ausführlicher Schröter 1985:32lff.). 

Auch in den protestantischen Ländern wurde zunehmend die kirchliche 
Trauung zur Pflicht gemacht; und es setzte sich die Auffassung durch, daß 
"die geistliche Einsegnung zum Wesen der Ehe gehöre. Wenn das Preußi
sche Allgemeine Landrecht von 1794 schließlich bestimmte: 'eine vollgül
tige Ehe wird durch die priesterliche Trauung vollzogen', so wurde damit 
ein inzwischen selbstverständlich gewordenes Prinzip formuliert" (Schott 
1992:46). 

Wenn auch - wie Tyrell nachgewiesen hat - infolge der Reformation 
und dann im Puritanismus es teilweise zu einer "temporären strukturellen 
Fusion von Religion und Familie" (Tyrell 1982:34) zwar kam (vgl. hierzu 
auch Wegner 1996:198), so bedeutet diese Entwicklung insgesamt nicht, 
daß damit dennoch gleichzeitig die Kirche immer mehr die Kontrolle über 
die Eheschließung gewonnen hatte und damit den Familienverband hierin 
entpflichtete und schließlich das Trauungsritual monopolisierte. 

Im Laufe dieser Zeit wurde die erweiterte Familie ferner ihrer Aufgabe 
der Partnerfindung immer mehr enthoben, wurde ihre Bedeutung im Pha
senablaufprozeß bis zur Eheschließung sekundär. Denn je mehr sich die 
romantische Liebe zum Eheideal und zum einzigen legitimen Heiratsgrund 
ideell durchsetzte, nahm die Vorherrschaft der Herkunftsfamilie über die 
Ehe - selbst im besitzenden Bürgertum - ab (König 1978:50). Die Liebes
heirat war im übrigen Ausdruck der Abgrenzung des deutschen Bürger
tums gegenüber dem Adel (Mitterauer 1989:188). 

Dennoch war lange Zeit in jenen bürgerlichen Familien, in denen dieses 
Partnerschaftsideal als erstes postuliert wurde, die autonome Willenser-
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klärung beider Partner und ihre romantische Liebeszuneigung als Grund 
der Eheschließung vielfach nur Fiktion. Vor allem, wenn die Familie Trä
gerin von Vermögen und/oder eines wirtschaftlichen Unternehmens war, 
hatte sie Rücksicht auf Erhalt und Mehrung dieses Kapitals - auch durch 
Eheschließung - zu nehmen, wie z.B. Thomas Mann es eindrucksvoll in 
seinem Roman "Die Buddenbrooks" geschildert hat. 

Schließlich - seit Ende des 18. Jahrhunderts - wurde die Verlobung zum 
Eheversprechen, das sich der Mann bei den Eltern der Braut einholte und 
dem die Frau nachträglich zustimmte. Sehr eindrucksvoll wird dieser Ab
lauf in den Lebenserinnerungen von Henriette Herz (1764-1847) beschrie
ben: "Ich war 15 Jahre und sollte bei der Tante nähen lernen. Wie sehr er
staunte ich mich, als diese mir im Vertrauen sagte, ich sollte Braut werden. 
Mit wem?, fragte ich sie, und sie nannte mir den Mann; er war angehender 
praktischer Arzt, ich hatte ihn einige Male bei meinem Vater und auch an 
seinem Fenster gesehen. Er wohnte in unserer Nähe, und ich mußte an sei
nem Haus vorübergehen, wenn ich mir Bücher aus der Leihbibliothek 
holte ... Ich freute mich kindisch dazu, Braut zu werden ... Mit Ungeduld 
erwartete ich den Tag der Verlobung, den mir die Tante im Vertrauen ge
nannt ... Nach dem Essen sagte mir meine Mutter, daß ich am Abend mit 
dem Doktor H. verlobt würde und hielt mir eine lange Rede ... Die Gesell
schaft versammelte sich, ich war in einem anderen Zimmer; es war damals 
nicht Sitte, daß die Braut in dem Zimmer, in welchem die Eltern und die 
Notarien waren, sich aufhielt, und erst, nachdem sie förmlich um ihre Ein
willigung gefragt worden und der Ehekontrakt unterschrieben ist, kann sie 
zur Gesellschaft. In banger Erwartung saß ich geputzt da, glühend vor 
Angst" (zit. bei Weber-Kellermann 1977 : 62ff.) . 

Erst langsam setzte es sich durch, daß die Frau über den Heiratsantrag 
zuerst und allein entschied, der dann nur noch der nachträglichen Zustim
mung der Brauteltern bedurfte. 

Die standesamtliche obligatorische Trauung ist in Deutschland erst 122 
Jahre alt. Die allgemeine Einführung der Zivilehe gehörte zwar zu den 
bürgerlich-liberalen Forderungen der Revolution von 1848; denn es sollte 
gesetzlich festgelegt werden, daß die bürgerliche Gültigkeit der Ehe von 
der Vollziehung des Zivilaktes abhängig ist und daß die kirchliche Trauung 
nur nach der zivilen Eheschließung stattfinden kann. Wörtlich lautete der 
Artikel V (§ 20): "Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur von der Voll
ziehung des Civilactes abhängig; die kirchliche Trauung kann nur nach der 
Vollziehung des Civilactes stattfinden." Ferner sollte die Religionsverschie
denheit kein bürgerliches Ehehindernis mehr sein. Aber die politischen Er
eignisse vereitelten ein Inkrafttreten des Verfassungswerks der Paulskirche. 
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